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SATZUNG 
der Stadt Bautzen über die  

Erhebung einer Steuer auf Spiel-, 
Geschicklichkeits- und Unterhal-

tungsgeräte 
(Spielgerätesteuersatzung) 

v om 26. Nov ember 2015 
(A mtsblatt der Stadt Bautzen Jg. 25 Nr. 26 v om 5. Dezember 2015) 
 
A uf der Grundlage der §§ 4 und 73 der Gemeindeordnung des F reistaa-
tes Sachsen (SächsGemO ) in der Fassung der Bekanntmachung v om 
03. März 2014 (SächsGVBl. S. 146), zuletzt geändert durch Gesetz v om 
29. A pril 2015 (SächsGV Bl, S. 349),  und der §§ 2 und 7 A bs. 2 des 
Sächsischen Kommunalabgabengesetzes (SächsKA G) in der Fassung 
der Bekanntmachung v om 26. A ugust 2004 (SächsGV Bl. S. 418, ber. 
2005 S. 306), zuletzt geändert durch Gesetz v om 28. Nov ember 2013 
(SächsGVBl. S. 822), hat der Stadtrat der Stadt Bautzen am 25. No-
v ember 2015 folgende Satzung beschlossen: 
 

§ 1 
Steuererhebung 

Die Stadt Bautzen erhebt eine Spielgerätesteuer als örtliche A ufwands-
teuer nach den V orschriften dieser Satzung. 
 

§ 2 
Steuergegenstand 

(1) Der Spielgerätesteuer unterliegen Spiel-, Geschicklichkeits- und 
Unterhaltungsgeräte sow ie Spieleinrichtungen ähnlicher A rt, die im 
Stadtgebiet Bautzen an öffentlich zugänglichen O rten (z. B. Spielhallen, 
Gaststätten, Kantinen, V ereinsräumen) zur Benutzung gegen Entgelt 
bereitgehalten werden. 
(2) A ls öffentlich zugänglich gelten auch O rte, die nur gegen Entgelt 
gleich welcher A rt oder nur v on einem bestimmten Personenkreis (z. B. 
V ereinsmitgliedern) betreten werden dürfen. 
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§ 3 
Steuerbefreiung 

V on der Steuer nach § 2 A bs. 1 sind befreit: 
1. Geräte ohne Gew innmöglichkeit, die nach ihrer Bauart nur für die 

Benutzung durch Kleinkinder bestimmt und geeignet sind (z. B. 
mechanische Schaukeltiere und ähnliche Geräte); 

2. Unterhaltungsgeräte, die auf Jahrmärkten, V olksfesten u. ä. zeit-
lich begrenzten V eranstaltungen nur v orübergehend bereitgehal-
ten werden; 

3. Geschicklichkeitsgeräte, bei denen der Gew inn in Waren besteht; 
4. Geräte zur Wiedergabe v on Musikdarbietungen sow ie 
5. Dartspielgeräte, Billardtische und Tischfußballgeräte.  

 

§ 4 
Steuerschuldner 

(1) Steuerschuldner ist derjenige, für dessen Rechnung die im § 2 
A bs. 1 genannten Geräte und Spieleinrichtungen aufgestellt werden 
bzw . dem die Erträge aus dem Steuergegenstand nach § 2 A bs. 1 zu-
fließen. 
(2) Personen, die nebeneinander die Steuer schulden, sind Gesamt-
schuldner. 
 

§ 5 
Entstehung des Steuerschuldverhältnisses 

(1) Der Steueranspruch entsteht mit der V erw irklichung des Steuer-
tatbestandes. 
(2) Der Steuertatbestand ist v erw irklicht 
a) für Geräte nach § 2 A bs. 1 ohne Geldgew innmöglichkeit mit der 

A ufstellung des Gerätes; 
b) für Geräte nach § 2 A bs. 1 mit Geldgew innmöglichkeit mit der 

entgeltlichen Benutzung des Gerätes. 
 

§ 6 
Bemessungsgrundlage 

(1) Die Spielgerätesteuer bemisst sich 
a) bei Geräten nach § 2 A bs. 1 mit Geldgew innmöglichkeit nach dem 

Einspielergebnis. E inspielergebnis ist die elektronisch gezählte 
Kasse zuzüglich der Röhren- bzw . Geldschein-Dispenser-Entnahme 
(sog. Fehlbetrag), abzüglich der Röhren- bzw . Geldschein-
Dispenser-A uffüllung, F alschgeld, Prüftestgeld und Fehlgeld. 
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b) bei Geräten nach § 2 A bs. 1 ohne Geldgew innmöglichkeit nach 
einem pauschalen Steuersatz, angewendet auf die A nzahl der auf-
gestellten Geräte und die Dauer der A ufstellung. 

(2) Bei Mehrplatzspielgeräten gilt jede Spielstelle als ein Gerät. Mehr-
platzspielgeräte sind solche, an denen mehrere Spielstellen unabhängig 
v oneinander benutzbar sind. 
 

§ 7 
Steuersätze 

(1) Die Spielgerätesteuer beträgt für Geräte nach § 2 A bs. 1 mit 
Geldgew innmöglichkeit 12 v . H. der Bemessungsgrundlage. 
(2) Die Spielgerätesteuer beträgt für Geräte nach § 2 A bs. 1 ohne 
Geldgew innmöglichkeit für jedes Gerät je angefangenen Kalendermonat 
der A ufstellung 
a) bei A ufstellung in Spielhallen und ähnlichen Unternehmungen im 

Sinne des § 33 i Gewerbeordnung in der Fassung der Bekanntma-
chung v om 22. Februar 1999 (BGBl. I S. 202), zuletzt geändert 
durch A rt. 626 A bs. 3 der V erordnung v om 31. A ugust 2015 
(BGBl. I S. 1474): 60,00 EUR und 

b) bei A ufstellung in Gaststätten und an sonstigen A ufstellorten: 
35,00 EUR. 

 

§ 8 
Anzeigepflichten 

(1) A nzeigepflichtiger ist der Steuerschuldner gem. § 4 A bs. 1. 
(2) Das A ufstellen, der A ustausch und die A ußerbetriebnahme eines 
Gerätes oder einer sonstigen Spieleinrichtung nach § 2 A bs. 1 ist inner-
halb v on zwei Wochen unter Benutzung der A nlage 1 „A ufstellmitteilung 
– Titelbogen“ i. V . m. A nlage 2 „A ufstellmitteilung – A nlagebogen zum 
A ufstellort“ bzw . der A nlage 3 „Ä nderungsmitteilung zur Spielgeräte-
steuer“ der Spielgerätesteuersatzung bei der Stadt Bautzen anzuzeigen. 
Wird diese F rist v ersäumt, gilt für Geräte nach § 2 A bs. 1 ohne Geldge-
w innmöglichkeit als Tag der Entfernung frühestens der Tag der Mel-
dung, wenn eine frühere Entfernung durch den Steuerschuldner nicht 
glaubhaft nachgew iesen werden kann. Die gewerbliche A nzeigepflicht 
bleibt v on dieser A nzeige unberührt. 
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§ 9 
Besteuerungsverfahren 

(1) V eranlagungszeitraum für die Spielgerätesteuer ist ein Kalender-
v ierteljahr. 
(2) Der Steuerschuldner ist v erpflichtet, bei Spielgeräten nach § 2 
A bs. 1 mit Geldgew innmöglichkeit eine quartalsweise Erklärung des 
Einspielergebnisses bei der Stadt Bautzen bis zum 10. Tag nach A blauf 
eines Kalenderv ierteljahres für den v ergangenen Veranlagungszeitraum 
unter Benutzung der A nlage 4 „Steuererklärung – Titelbogen“ i. V . m. 
A nlage 5 „Steuererklärung – A nlagebogen zum A ufstellort“ der Spielge-
rätesteuersatzung einzureichen. 
(3) Zur Ermittlung der Bemessungsgrundlage für Spielgeräte mit 
Geldgew innmöglichkeit ist der Steuerschuldner v erpflichtet, das E in-
spielergebnis für jedes aufgestellte Gerät mindestens einmal im Erklä-
rungsquartal festzustellen. Für den folgenden A uslese- bzw . V eranla-
gungszeitraum ist lückenlos an den letzten A uslesezeitpunkt (Tag und 
Uhrzeit) anzuschließen. Die letzte A uslesung sollte möglichst zum Ende 
des V eranlagungszeitraums erfolgen. Wird ein Gerät im Laufe des Er-
klärungsquartals entfernt oder ausgetauscht, so ist das Einspielergebnis 
am Tag der Entfernung bzw . des A ustausches auszulesen, auch wenn 
der A uslesezeitraum nicht den v ollen V eranlagungszeitraum umfasst. 
(4) Der Steuererklärung sind als Nachweis der Bemessungsgrundlage 
die Zählwerkausdrucke aller Geräte mit Gew innmöglichkeit für den 
jeweiligen V eranlagungszeitraum beizufügen. Sie können als O riginalbe-
lege oder Kopien sow ie, wenn durch die Stadt Bautzen bestätigt, in 
anderer Form v orgelegt werden.  
Die Zählwerkausdrucke müssen alle Informationen enthalten, welche 
für die Steuerberechnung nach § 6 A bs. 1 Buchst. a erforderlich sind 
und diese nachv ollziehbar macht. Darüber hinaus müssen die Daten der 
Kontrolleinheit, die Gerätekennzeichnung (Gerätename, Geräteart/-ty p, 
Geräte- u. Zulassungsnummer) sow ie die fortlaufende Nummer und das 
Datum des aktuellen und letzten Zählwerkausdrucks enthalten sein. Die 
E intragungen in A nlage 5 „Steuererklärung – A nlagebogen zum Aufstel-
lort“ der Spielgerätesteuersatzung sind getrennt nach A ufstellorten und 
anschließend aufsteigend nach Zulassungsnummern v orzunehmen. Die 
Zählwerkausdrucke sind entsprechend der Erklärung zu sortieren. 
(5) Die Besteuerung der Geräte nach § 2 A bs. 1 ohne Geldgew inn-
möglichkeit erfolgt anhand der v orliegenden Gerätemeldungen gemäß  
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§ 8. Tritt im Laufe eines Kalendermonats an die Stelle eines Gerätes 
ohne Gew innmöglichkeit ein gleichartiges Gerät, so w ird die Steuer für 
diesen Kalendermonat nur einmal erhoben. Die A nzeigepflichten nach  
§ 8 bleiben unberührt. 
 

§ 10 
Festsetzung und Fälligkeit 

(1) Die Steuer w ird durch Steuerbescheid festgesetzt. 
(2) Die Steuer ist einen Monat nach Bekanntgabe des Steuerbeschei-
des fällig und an die Stadt Bautzen zu entrichten. Dies gilt auch bei 
Bescheiderteilung in den Fällen der Nichtabgabe der Steuererklärung 
durch den Steuerschuldner oder bei einer zur Steuererklärung abwei-
chenden Steuerfestsetzung. Macht der Steuerschuldner glaubhaft, dass 
während eines v ollen Kalendermonats die öffentliche Zugänglichkeit des 
A ufstellortes nicht gegeben (z. B. Betriebsruhe) und dadurch die Benut-
zung der dort aufgestellten Geräte nach § 2 A bs. 1 ohne Geldgew inn-
möglichkeit durchgängig nicht möglich war, w ird dieser Monat bei der 
Steuerfestsetzung nicht berücksichtigt. Die Meldung über die Unzu-
gänglichkeit des A ufstellortes hat bei der Stadt Bautzen v or der Schlie-
ßung schriftlich zu erfolgen. 
 

§ 11 
Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflicht 

A lle durch die Geräte erzeugbaren oder v on diesen v orgenommenen 
A ufzeichnungen (z. B. Druckprotokolle über die Spieleinsätze bzw . 
E inspielergebnisse) sind aufbewahrungspflichtige Unterlagen im Sinne 
der A bgabenordnung. S ie sind den Bediensteten der Stadt Bautzen bei 
einer Prüfung auf V erlangen unv erzüglich und v ollständig v orzulegen. 
 

§ 12 
Steueraufsicht und Prüfungsvorschriften 

(1) Zur S icherung einer gleichmäßigen und v ollständigen Festsetzung 
und Erhebung der Spielgerätesteuer sind die Bediensteten der Stadt 
Bautzen befugt, die A ufstellungsorte während der üblichen Geschäfts- 
und A rbeitszeiten unentgeltlich zu betreten, um Sachv erhalte festzustel-
len, die für die Besteuerung erheblich sein können. 
(2) Die Steuerschuldner und die v on ihnen betrauten Personen haben 
auf V erlangen der Bediensteten der Stadt Bautzen A ufzeichnungen, 
Bücher, Geschäftspapiere, Zählwerkausdrucke und andere Unterlagen 
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in der Betriebsstätte bzw . den Geschäftsräumen v orzulegen sow ie die 
zum V erständnis der A ufzeichnungen erforderlichen Erläuterungen zu 
geben, A uskünfte zu erteilen und die notwendigen V errichtungen und 
Spieleinrichtungen v orzunehmen, damit die Feststellungen ermöglicht 
werden. Die Unterlagen sind auf V erlangen auch unv erzüglich und 
v ollständig bei der Stadt Bautzen v orzulegen. 
(3) Bei Durchführung v on Bestandsaufnahmen ist der Steuerschuldner 
zur wahrheitsgemäßen A usfüllung der ihnen durch die Stadt Bautzen 
übersandten Nachweisungen innerhalb der v orgeschriebenen F rist 
v erpflichtet. Durch das A usfüllen der Nachweisungen werden die A nzei-
gepflichten nach § 8 nicht berührt. 
(4) Weitergehende gesetzliche Prüfungsrechte bleiben unberührt. 
 

§ 13 
Ersatzbemessung durch Steuerschätzung,  

Verspätungszuschlag 
(1) V erletzt der Steuerschuldner seine Erklärungs- und Mitw irkungs-
pflichten gemäß dieser Satzung, so werden die Besteuerungsgrundla-
gen nach § 162 A bgabenordnung geschätzt. 
(2) Gegen denjenigen, der seiner V erpflichtung zur A bgabe einer 
Steuererklärung gemäß § 9 A bs. 2 nicht oder nicht fristgemäß nach-
kommt, kann gemäß § 152 A bgabenordnung ein V erspätungszuschlag 
festgesetzt werden. 
 

§ 14 
Ordnungswidrigkeiten 

(1) O rdnungsw idrig nach § 6 A bs. 2 Ziff. 2 des Sächsischen Kommu-
nalabgabengesetztes handelt, wer v orsätzlich oder leichtfertig 
1. entgegen §§ 8 und 9 seinen A nzeige- und Erklärungspflichten 

nicht, nicht fristgemäß, unrichtig oder unv ollständig nachkommt, 
2. entgegen § 9 A bs. 4 trotz A ufforderung die Zählwerkausdrucke 

der Steuererklärung nicht beifügt, 
3. entgegen § 11 seinen A ufzeichnungs- und A ufbewahrungspflich-

ten nicht oder nicht in erforderlichem Umfang nachkommt, 
4. entgegen §§ 11 und 12 A bs. 2 trotz A ufforderung Geschäftsunter-

lagen oder aktuelle Zählwerkausdrucke nicht oder nicht v ollständig 
v orlegt, 

5. entgegen § 12 A bs. 1 und 2 den Bediensteten der Stadt Bautzen 
das Betreten der A ufstellungsorte sow ie die E insichtnahme in Ge-
schäftsunterlagen v erwehrt, als Beteiligter oder andere Person 
keine oder nicht wahrheitsgemäße A uskünfte erteilt oder die not-



  

  Spielgerätesteuersatzung 7 

wendigen V errichtungen an den Geräten und Spieleinrichtungen 
v erweigert, 

6. entgegen § 12 A bs. 3 und § 16 A bs. 2 nicht oder nicht wahrheits-
gemäß die ihm bei Durchführung v on Bestandsaufnahmen von der 
Stadt Bautzen übersandten Nachweisungen innerhalb der v orge-
schriebenen F rist ausfüllt. 

(2) Gemäß § 6 A bs. 3 des Sächsischen Kommunalabgabengesetzes 
kann die O rdnungsw idrigkeit mit einer Geldbuße bis 10.000,00 EUR 
geahndet werden. 
 

§ 15 
Anlagen zur Spielgerätesteuersatzung 

Folgende A nlagen werden Bestandteil dieser Satzung: 
1. A nlage 1 „A ufstellmitteilung – Titelbogen“ 
2. A nlage 2 „A ufstellmitteilung – A nlagebogen zum A ufstellort“ 
3. A nlage 3 „Ä nderungsmitteilung zur Spielgerätesteuer“ 
4. A nlage 4 „Steuererklärung – Titelbogen“ 
5. A nlage 5 „Steuererklärung – A nlagebogen zum A ufstellort“ 
 

§ 16 
Übergangsbestimmungen 

(1) Für die zum Zeitpunkt des In-Kraft-Tretens der Satzung bereits 
aufgestellten Geräte und sonstigen Spieleinrichtungen beginnt die 
Steuerpflicht mit dem In-Kraft-Treten der Satzung. 
(2) Der A ufsteller ist v erpflichtet, die zum Zeitpunkt des In-Kraft-
Tretens der Satzung aufgestellten Geräte und sonstigen Spieleinrich-
tungen innerhalb eines Monats nach In-Kraft-Treten der Satzung der 
Stadt Bautzen unter Benutzung der A nlage 1 „A ufstellmitteilung – Titel-
bogen“ und A nlage 2 „A ufstellmitteilung – A nlagebogen zum A ufstell-
ort“ der Spielgerätesteuersatzung mitzuteilen. 

 

§ 17 
Inkrafttreten 

Die v orliegende Satzung zur Erhebung der Spielgerätesteuer tritt zum 
01. Januar 2016 in Kraft. G leichzeitig tritt die V ergnügungssteuersat-
zung v om 28. September 2006, v eröffentlicht im A mtsblatt der Stadt 
Bautzen Nr. 18 v om 21. O ktober 2006, außer Kraft.  
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